
Modernisierungsverhandlungen
zum öffentlichen Tarifrecht

Kommunen drängen
Nachdem die Länder nicht mehr an

den Modernisierungsverhandlungen zum
Tarifrecht im öffentlichen Dienst beteiligt
sind, drücken die Kommunen aufs Tempo.
Die Gespräche sollen „zeitlich verschärft
und inhaltlich kompetenter“ weitergeführt
werden, sagte der Präsident der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de (VKA), Ernst-Otto Stüber. Spätestens
im September sollen die VKA-Mitglieder
über eine Reform des Tarifrechts oder die
Kündigung sowohl des Bundesangestell-
ten- als auch des Manteltarifvertrages
entscheiden. Stüber fordert von den Ge-
werkschaften, auf dem bisherigen Ver-
handlungsweg zu bleiben.

Der Vorsitzende der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL), Hartmut
Möllring, kritisiert die Entscheidung der
Kommunen, die Arbeitszeit-Tarifverträge
im öffentlichen Dienst vorerst nicht zu
kündigen. Die TdL hat die Arbeitszeit-Re-
gelungen für das Tarifgebiet West, die ei-
ne Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden
vorsahen, zum 30. April gekündigt. ver.di
erklärte die Modernisierungsverhandlun-
gen mit den Ländern daraufhin als ge-
scheitert.

In einigen Bundesländern sind die
neuen Arbeitszeit-Regelungen für neu ein-
gestellte ArbeiterInnen und Angestellte be-
reits seit 1. Mai wirksam. Baden-Württem-
berg hat die Wochenarbeitszeit auf 41
Stunden erhöht, Bayern verpflichtete die
Tarifbeschäftigten zu 42 Wochenstunden,
ebenso Hessen. ver.di Hessen schließt
Verhandlungen mit der Landesregierung
zur Arbeitszeit aus. Es werde keine Son-
derverhandlungen geben.
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Knut Rexed zur Verwaltungsreform in Schweden und Deutschland 
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Bei der Modernisierung des öffent-
lichen Dienstes könnte Deutsch-
land von Schweden lernen, sagt
Knut Rexed, Generaldirektor der
schwedischen Agentur für  öffentli-
che Verwaltungsführung (Agency
for Public Management). Das Sys-
tem erlaubt jedem Amt eigene
Personal- und Gehaltsstrukturen.

; In Deutschland wird über die Moderni-
sierung des Berufsbeamtentums debattiert.
Wie leistungsfähig schätzen Sie das deut-
sche Beamtentum ein? 
Rexed: Ich kann keine sichere Antwort ge-
ben, weil diese Fragen sehr situationsabhän-
gig sind. Unsere schwedische Erfahrung ist,
dass eine moderne Verwaltung auch ein flexi-
bleres Beamtensystem als das traditionelle
braucht. Eine globale Studie, die World Value
Study, an der auch eine deutsche Universität
beteiligt ist, hat auf Verschiebungen bei den
dominierenden Werten der Bevölkerung in
allen Ländern aufmerksam gemacht. Diese
Verschiebungen sind in Schweden weiter als
in Deutschland gegangen und haben es un-
möglich gemacht, das alte gesetzesbasierte
System zu behalten.
Die öffentliche Verwaltung ist nicht mehr
so homogen wie sie früher war. Es gibt noch
Teile, für die ein traditionelles Beamtensys-
tem zweckmäßig ist.
; Was könnte Deutschland vom schwedi-
schen Beamtensystem lernen? Wo sehen
Sie Vorteile des schwedischen Systems?
Rexed: Der größte Vorteil ist die Flexibilität.
Jedes Amt kann seine Personalstatuten und
Gehaltsstrukturen seiner eigenen Situation
anpassen. Die Flexibilität macht es auch den
Gewerkschaften der öffentlichen Angestell-
ten möglich, ihre Mitglieder besser zu ver-

treten. Unser langsamer Reformprozess mit
stufenweisen Veränderungen und Auswer-
tungen sollte auch für Deutschland verwend-
bar sein.
Die deutschen Gewerkschaften sollten an den
Erfahrungen der schwedischen Gewerkschaf-
ten der öffentlichen Angestellten interessiert
sein.
; Kennt Schweden leistungsorientierte Be-
zahlung der Beamtinnen und Beamten? 
Rexed: Das schwedische System mit indi-
viduellen und differenzierten Gehältern ist
grundsätzlich eine Art von leistungsorientierter
Bezahlung. Es gibt auch Ämter, die ein noch
strukturierteres System eingeführt haben.
; Dürfen schwedische Beamtinnen und
Beamte streiken?
Rexed: Alle schwedischen öffentlichen An-
gestellten dürfen streiken. Es gibt aber ei-
nen Grundvertrag zwischen dem Staat und
den Gewerkschaften der öffentlichen Ange-
stellten, der die Ausübung dieser Rechte re-
guliert. Nach diesem Vertrag sollen die Part-
ner eine gemeinsame Kommission mit einem
unabhängigen Vorsitzenden einrichten. Die-
se Kommission kann einen Streik völlig oder
teilweise verbieten.
; Modernisierung ist in Deutschland eng
mit Finanzierbarkeit verbunden. Haben Sie
Vorschläge für ein modernisiertes Berufsbe-
amtentum, das Kosten, aber kein Personal
spart?
Rexed: Nein. Meiner Meinung nach stellt
sich nicht die Frage der Kostenreduktion. �
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Stattdessen sollte nach den Voraussetzun-
gen für eine effektive und rationelle öffent-
liche Verwaltung gefragt werden. Diese ef-
fektivere Verwaltung kann mehr leisten für
dieselben Kosten.
; Wie gelingt es in Schweden, Fachkräf-
te für den öffentlichen Dienst zu gewinnen
und was wird getan, um ihre Führungs-
fähigkeit zu trainieren beziehungsweise zu
stärken?
Rexed: Ziemlich gut. Der öffentliche Dienst
konkurriert mit anderen Arbeitgebern um die-
selben Fachkräfte und muss wettbewerbs-
fähige Gehälter bezahlen. Die Modernisie-
rung des öffentlichen Personalsystems hat
es einfacher gemacht, Gehälter und andere
Bedingungen der Marktsituation anzupassen.
Es gibt kein gemeinsames System für die Aus-
wahl und das Training der Führungskräfte.
Das ist eine Aufgabe des einzelnen Amtes.
Es gibt aber einen nationalen Rat für Qua-
lität und Kompetenz in der staatlichen Ver-
waltung.
; Auch das System der Beamtenversor-
gung ist in der Kritik. Wie regelt Schweden
die Altersversorgung der Beamtinnen und
Beamten?
Rexed: Die Altersversorgung ist in einem
Kollektivvertrag mit den Gewerkschaften der
öffentlich Angestellten geregelt. Das Sys-
tem für die Versorgung ist neulich reformiert
worden, so dass es einfacher sein soll, zwi-
schen staatlichen, kommunalen und privaten
Anstellungen zu wechseln.

Fortsetzung von Seite 1

Die Expertenkommission zur Re-
form des Versicherungsvertrags-
rechts hat einen Kritikpunkt des
DGB aufgegriffen: Versicherte, dar-
unter Beamtinnen und Beamte, sol-
len Alterungsrückstellungen und
Beitragszuschläge beim Wechsel
der privaten Krankenkasse mitneh-
men können.

Die vom Bundesjustizministerium ein-
berufene Expertenkommission hat sich dafür
ausgesprochen, dass den Versicherten bei ei-
nem Wechsel der privaten Krankenversiche-
rung der Beitragszuschlag für die Alterungs-
rückstellung wertmäßig erhalten bleiben soll
und die traditionelle Alterungsrückstellung
mitgenommen werden kann. Dies ist bedeut-
sam für Beamtinnen und Beamte, die über-
wiegend privat versichert sind.

In allen anderen Fällen wie Wechsel in
das gesetzliche Krankenversicherungssystem,
Tod oder Aufgabe der Versicherung, sollen
laut Kommission die Beträge aus dem Bei-
tragszuschlag bei dem Versichertenkollektiv
bleiben. Einen konkreten Lösungsvorschlag
hierfür gibt sie in ihrem jetzt vorgelegten
Abschlussbericht jedoch nicht.

Der DGB hatte mehrfach auf die Pro-

blematik hingewiesen, dass die Alterungs-
rückstellung nicht übertragen werden kann.
Er merkte an, dass der gesetzgeberische
Zweck des Beitragszuschlags, die Beitrags-
kosten im Alter zu mindern, bei einem Wech-
sel der Versicherung nach längerer Versiche-
rungsdauer fehlschlägt.

Den Versicherten können erhebliche
Verluste entstehen. Sie finanzieren die Alte-
rungsrückstellung aus ihren Versicherungs-
beiträgen und zahlen einen gesetzlichen Zu-
schlag von zehn Prozent, der ebenfalls in die
Rückstellung fließt. Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries (SPD) hat angekündigt, spä-
testens Anfang nächsten Jahres einen Ent-
wurf für ein neues Versicherungsvertrags-
gesetz vorzulegen. Das neue Recht soll auch
für Verträge gelten, die vor seinem Inkraft-
treten abgeschlossen worden sind.

Die Expertenkommission sollte Vor-
schläge zur Gestaltung des Versicherungs-
vertragsrechts sowie des Vertragsrechts der
einzelnen Versicherungszweige erarbeiten.
Im Februar 2003 fand eine Anhörung zum
Thema statt, an der auch der DGB teilnahm.

Der Bericht im Internet:
www.beamten-informationen.de

Gesetzentwurf zur Reform des Versicherungsvertragsrechts geplant

Rückstellungen mitnehmen
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Ob dienstlich veranlasst oder finanziell motiviert – nebenberufliche Tätigkeiten von Be-
amtinnen und Beamten haben Konjunktur, sind aber rechtlich kompliziert geregelt. Dieser
Serviceteil zeigt auf, was bei einer Nebentätigkeit zu beachten ist.

RECHT SPEZIAL + + + NEBENTÄTIGKEITSRECHT SPEZIAL + + + NEBENTÄTIG

Nebenberufliche Tätigkeiten 

; Rechtliche Vorschriften
Das Nebentätigkeitsrecht des öffent-

lichen Dienstes regelt, unter welchen Voraus-
setzungen eine Beschäftigung neben dem
Hauptberuf ausgeübt werden darf und ob sie
genehmigt werden muss. Die Vorschriften
zum Nebentätigkeitsrecht gelten für alle Be-
amtinnen und Beamten und für die Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes.

Die meisten Nebentätigkeiten sind ge-
nehmigungspflichtig oder zumindest anzei-
gepflichtig. Dies gilt insbesondere, wenn mit
der Nebentätigkeit ein Einkommen oder ein
geldwerter Vorteil verbunden ist. Ausgenom-
men von der Genehmigungspflicht ist zum
Beispiel ein öffentliches Ehrenamt, das un-
entgeltlich ausgeübt wird und auf behördli-
cher Bestellung oder Wahl beruht. Dennoch
muss die Übernahme dem Dienstherrn vor-
her schriftlich angezeigt werden. Auch bei
einer Nebenbeschäftigung in geringem Um-
fang ist ein Antrag entbehrlich, nicht jedoch
die schriftliche Mitteilung.
; Nebentätigkeit beantragen 

Die Genehmigung muss eingeholt wer-
den, bevor die Nebentätigkeit aufgenommen
wird. Der Antrag ist schriftlich an die jeweili-
ge Dienstbehörde zu richten. AntragstellerIn-
nen müssen der Behörde bei genehmigungs-
pflichtigen nebenberuflichen Tätigkeiten die
gleichen Informationen zur Verfügung stel-
len wie bei Tätigkeiten, die sie nur anzeigen
müssen.

; Anspruch auf Ausübung
Die Ausübung einer Nebentätigkeit

darf nur noch befristet genehmigt werden
(längstens für fünf Jahre). Nach Fristablauf
erlischt die Genehmigung, eine neue muss
beantragt werden.

Die Voraussetzungen für die Erteilung
oder Versagung einer Genehmigung sind ge-
setzlich klar geregelt. Sie darf nur versagt
werden, wenn Sorge besteht, dass durch
die Ausübung der Nebentätigkeit dienstliche
Interessen beeinträchtigt werden. Auch Ne-
bentätigkeiten, die nur anzuzeigen sind, kann
der Dienstherr untersagen – allerdings nur,
wenn mit großer Wahrscheinlichkeit zu er-
warten ist, dass durch die Ausübung dienst-
liche Pflichten verletzt werden. Sofern keine
gesetzlichen Gründe dagegen sprechen, hat
der Beschäftigte einen Anspruch auf Aus-
übung der Nebentätigkeit.
; Dienstlich veranlasste 
Nebentätigkeiten

Dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten
werden auf Verlangen einer Dienstbehörde
übernommen und sind daher ebenfalls ge-
nehmigungsfrei. Beamtinnen und Beamte sind
verpflichtet, solche Tätigkeiten zu überneh-
men, sofern sie ihrer Vorbildung oder Berufs-
bildung entsprechen. Wegen des Verbots der
Doppelalimentierung dürfen solche Tätig-
keiten jedoch nicht vergütet werden. Einige
Tätigkeiten sind in dieses Verbot nicht ein-
bezogen, sofern Beamtinnen und Beamte
nicht von ihrem Hauptamt entlastet werden.
Dies betrifft zum Beispiel Lehr- oder Vortrags-
tätigkeit.

Darüber hinaus sind nur noch weni-
ge Ausnahmen zulässig, zum Beispiel schrift-
stellerische Tätigkeiten. Diese Einkünfte
müssen gegenüber dem Dienstherrn jähr-
lich abgerechnet werden, sobald sie eine ge-
setzlich definierte Bagatellgrenze erreichen
(beim Bund 500 Euro brutto pro Jahr). Über-
steigt das jährliche Einkommen bestimmte
Freibeträge, ist der Mehrbetrag an den Dienst-
herrn abzuführen.

Angerissen

Beamtinnen und Beamte
könnten in das neue Krankenver-
sicherungsmodell des Wissen-
schaftlers Bert Rürup einbezogen
werden. Es kombiniert Festbetrag
mit einkommensabhängigem Anteil.

Enttäuscht sind der DGB und
seine Gewerkschaften über das Ur-
teil des Thüringer Verfassungsge-
richts, das eingegrenzte Mitbe-
stimmungsrecht im öffentlichen
Dienst sei verfassungsgemäß.

Als Beitrag zum Aufbau Ost
sollten die Ausgaben für Gehälter
der Beamtinnen und Beamten in
den Ost-Bundesländern reduziert
werden, fordert der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Arnold Vaatz.

Sparpolitik und Stellenab-
bau in Sachsen-Anhalts Verwal-
tung gehen in den kommenden
zwei Jahren weiter. Das gab der
Ministerpräsident angesichts von
17 Milliarden Euro Schulden vor.

Niedersachsens Polizistin-
nen und Polizisten werden ab 2005
blaue Uniformen bekommen
wie in Hamburg. Die grüne Klei-
dung wird binnen fünf Jahren aus-
gemustert.

Weitere Informationen zum
Nebentätigkeitsrecht im Internet unter
www.beamten-informationen.de/service-
nebentaetigkeit.
Dort gibt es auch Antworten auf folgende
Fragen:
; Welche Nebentätigkeiten sind
genehmigungsfrei?
; Welche Tätigkeiten sind anzeige-
pflichtig?
; Unter welchen Voraussetzungen
darf eine Genehmigung versagt wer-
den?
; Für welche dienstlich veranlassten
Tätigkeiten ist eine Vergütung zulässig?
; Welche Freibeträge gelten in Bund
und Ländern bei dienstlich veranlassten
Nebentätigkeiten?
Die nächste Service-Seite erscheint in
Ausgabe 12.

Der Antrag oder die Anzeige einer
Nebentätigkeit sollte folgende
Angaben enthalten:
; Art der Nebentätigkeit
; Zeitlicher Umfang, den die Neben-
tätigkeit in Anspruch nehmen wird
; Person, in deren Namen oder Auf-
trag die Nebentätigkeit ausgeübt wird
(Auftrag- oder Arbeitgeber)
; Zu erwartende Einnahmen (Entgelte
oder geldwerte Vorteile)

http://www.beamten-informationen.de/service-nebentaetigkeit
http://www.beamten-informationen.de
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Kriminalamt bleibt
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD)

hat seinen Plan aufgegeben, das Bundes-
kriminalamt (BKA) nach Berlin zu verlegen.
Die Standorte in Wiesbaden und Mecken-
heim sollen bestehen bleiben, allerdings Per-
sonal nach Berlin abgeben. Die Behörden-
leitung und einzelne Abteilungen sollen in
die Hauptstadt umziehen, um hier insbeson-
dere die Terrorismusbekämpfung besser zu
koordinieren. Nach Protesten der GdP und
der BehördenmitarbeiterInnen hatte Schily
die Neuorganisation überdacht.

Prodi für Richtlinie
Der Präsident der Europäischen Kom-

mission, Romano Prodi, teilt die Ansicht der
Gewerkschaften zu einer Richtlinie zur öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. Beratungen über
das Grünbuch zu öffentlichen Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse hätten ge-
zeigt, dass die Vorschriften der europäischen
Gemeinschaft von der Rolle dieser Dienste
abhängen müssten. Die Gewerkschaften er-
warten, dass die Kommission über Rechts-
grundsätze für öffentliche Dienste entschei-
det. Sie sieht diese im Spannungsverhältnis
zum freien Wettbewerb und hatte im Grün-
buch Fragen zur Notwendigkeit einer Richt-

linie aufgeworfen. Der Verbandssekretär des
europäischen Gewerkschaftsbundes, Jozef
Niemlec, hält es für unannehmbar, „dass die
EU einer Richtlinie über einen freien Markt
der Dienste die höchste Priorität einräumt
und gleichzeitig Vorschläge blockiert, die dar-
auf abzielen, die Rechte der Arbeitnehmer
und die Verpflichtung gegenüber hochwer-
tigen öffentlichen Diensten zu verstärken".

Siehe Beamten-Info 11/2003

Lehrer ausgeschlossen  
Nach Informationen der GEW sollen

Beschäftigte an Förderschulen und Berufs-
schulen nicht mehr in Altersteilzeit gehen
können. Das Thüringer Kultusministerium
beabsichtige, ihnen den Einstieg nach der
Altersteilzeit-Richtlinie 2002 zu verwehren.
Grund sei, dass in den nächsten Jahren nicht
der erforderliche Nachwuchs ausgebildet
werden könne. Die GEW hält es für unzuläs-
sig, LehrerInnen dieser Schularten pauschal
auszuschließen. Die Möglichkeit, gleitend

vom Erwerbsleben in den Ruhestand zu
wechseln, trage dazu bei, vorrangig Auszu-
bildenden und Arbeitslosen eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit zu eröffnen. Schon 1995
seien Bemühungen des Ministeriums geschei-
tert, den Personalmangel an Berufsschulen
abzubauen. Seither schiebe es das Problem
vor sich her.

Pensionskasse geplant
Hessens Finanzminister Karlheinz Wei-

mar (CDU) will einen weiteren Versuch un-
ternehmen, eine Pensionsrücklage für Beam-
tinnen und Beamte zu bilden. Er kündigte
eine Initiative an, um bei Neueinstellungen
Geld für Pensionen und die Beihilfe zur Kran-
kenversicherung zurückzulegen.

2002 war Weimars Vorhaben geschei-
tert, eine Pensionsrückstellung zu bilden.
ver.di unterstützt die Absicht, bei Neueinstel-
lungen und Verbeamtungen eine Rücklage
für spätere Pensionsverpflichtungen anzule-
gen. Für heute aktive Beamtinnen und Be-
amte sei die Belastungsgrenze jedoch er-
reicht, warnt Christian Rothländer. Wer seit
dem 1. Januar wieder bis zu 42 Stunden in
der Woche arbeiten müsse, dürfe nach Ein-
tritt in den Ruhestand nicht noch zusätzlich
finanziell belastet werden.

Pensionierte Bundesbeamtinnen und -beamte

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004, vorläufige Zahlen

Im Jahr 2003 gingen 47 Prozent der pensionierten Beamtinnen und Beamten beim Bund mit Erreichen der Regel-
altersgrenze von 65 Jahren in den Ruhestand. Rund ein Drittel dieser 1.080 Pensionierten hat vorher die Altersteil-
zeit genutzt. Dies verdeutlicht laut DGB-Bundesvorstandsmitglied Ingrid Sehrbrock die Vorreiterrolle des Bundes bei
der Altersteilzeit. Sie forderte die Länder auf, diesem Beispiel zu folgen. Der Anteil der Pensionierungen wegen Dienst-
unfähigkeit ist laut Statistischem Bundesamt mit 17 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebungen
vor 25 Jahren. Ihre Zahl ist gegenüber 2002 um 23 Prozent zurückgegangen. Die Möglichkeit, den Dienst nach dem
63. Lebensjahr zu beenden, nutzten 33 Prozent weniger Beamtinnen und Beamte als 2002.
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Beamtinnen und Beamte Berufssoldatinnen und -soldaten insgesamt

Dienstunfähigkeit Besondere Altersgrenze Altersgrenze 60 Jahre Altersgrenze 63 Jahre
Regelaltersgrenze 65 Jahre Vorruhestandsregelungen insgesamt

aus Thüringen

aus Hessen

Personalratswahlen

In den Bundes- und Landes-
verwaltungen werden neue Perso-
nalrätinnen und -räte gewählt. Der
DGB empfiehlt, die Kandidatinnen
und Kandidaten seiner Mitglieds-
gewerkschaften zu wählen.

http://www.beamten-informationen.de

